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 Die Abgrenzung subnationaler Märkte als regulatorischer Ansatz III 

Zusammenfassung 

Der Diskussionsbeitrag diskutiert das Für und Wider einer partiellen Deregulierung von 
Vorleistungen auf der Basis einer subnationalen Marktabgrenzung. Die Deregulierung 
eines „städtischen“ Vorleistungsmarktes kann regulatorisch geboten und volkswirt-
schaftlich vorteilhaft sein, wenn die Nachhaltigkeit der Wettbewerbsverbesserung gesi-
chert ist und ggf. erforderliche komplementäre regulatorische Maßnahmen auf korres-
pondierenden Vorleistungs- und Endkundenmärkten praktikabel und auch längerfristig 
sinnvoll sind. Für eine partielle Deregulierung des Bitstromzugangs in Regionen mit 
höherer Bevölkerungsdichte („städtische“ Gebiete) scheint es eine Reihe von Gründen 
zu geben. Die Wettbewerbsbedingungen haben sich insoweit verbessert, als neben 
dem Incumbent häufig eine Reihe weiterer Netzbetreiber (Entbündler, Kabelnetzbetrei-
ber) breitbandige Internetzugänge und in einigen Ländern auch Bitstromzugang auf der 
Vorleistungsebene (Entbündler) anbieten. Auch ist der Marktanteil des Incumbents bei 
den Breitbandanschlüssen deutlich gesunken. Dem stehen jedoch die folgenden Be-
denken gegenüber, die bei einer erweiterten Analyse hervortreten. Erstens, macht die 
partielle Deregulierung des Bitstromzugangs möglicherweise einen regulatorischen Pa-
radigmenwechsel erforderlich, weil nur durch eine weitgehende Regionalisierung der 
Regulierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette Preis-Kosten-Scheren vermie-
den werden können. Zu Preis-Kosten-Scheren könnte es kommen, wenn der „städti-
sche“ Bitstromzugangs-Markt durch intensiven Wettbewerb mehrer Bitstromzugangs-
Anbieter geprägt ist und auf eine Regulierung dieses Vorleistungsmarktes nicht allein 
deswegen verzichtet wird, weil der Bitstromzugang für den Wettbewerb auf der End-
kundenebene wegen der Existenz mehrerer paralleler Netze (z.B. Entbündler, Kabel-
netzbetreiber) seine Bedeutung verloren hat. Zweitens würden bei einer partiellen De-
regulierung möglicherweise Spezialmärkte übersehen, auf denen der Wettbewerb sehr 
viel stärker von Bitstromzugangs-Produkten abhängt als im Massenmarkt für Breitband-
zugänge. Zu nennen ist hier insbesondere der Markt für Konnektivität für national oder 
international tätige Geschäftskunden mit multiplen Standorten (business connectivity 
services). Zu Problemen kann es kommen, wenn partielle Deregulierung zu einer 
Preiserhöhung oder Qualitätseinschränkung des Bitstromzugangs für Anbieter auf die-
sem Markt führen würde. Drittens hängt die festgestellte Verbesserung der Wettbe-
werbsbedingungen in „städtischen“ Gebieten in fast allen Ländern stark von der Prä-
senz von Anbietern ab, die die entbündelte Teilnehmeranschlussleitung des Incum-
bents benutzen. Deren Geschäftsmodell als Anbieter von Breitbandanschlüssen und 
Bitstromzugang wird durch die Migration zu Next Generation Networks und den Rück-
bau der HVt-Standorte in Frage gestellt, so dass die gegenwärtige Verbesserung der 
Wettbewerbsbedingungen vermutlich nicht nachhaltig ist. Eine partielle Deregulierung 
müsste deshalb schon in der nächsten turnusmäßigen Marktanalyse wieder rückgängig 
gemacht werden. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Abgrenzung subnationaler 
Märkte als regulatorischer Ansatz für den Bitstromzugang gegenwärtig in den meisten 
Ländern kein angemessener Weg darstellt.  
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Summary 

The discussion paper addresses the pros and cons of partially deregulating wholesale 
telecoms services based on subnational market definitions. Deregulation of an urban 
wholesale market is justifiable both on regulatory and economic grounds if the im-
provement of competitive conditions is sustainable and any required complementary 
regulatory measures on corresponding wholesale and retail markets are practicable and 
feasible. Indeed, a number of developments seem to justify a partial deregulation of 
wholesale broadband access in urban areas. Competitive conditions have improved as, 
besides the incumbent, a number of other vertically integrated networks operators offer 
broadband Internet access (unbundlers, cable operators) and, in some countries, also 
wholesale broadband access (unbundlers). At the same time, the market share of in-
cumbents in broadband Internet access has significantly decreased. However, there are 
also a number of concerns which become visible once the analysis is broadened: First, 
partial deregulation of wholesale broadband access may require a shift in the regulatory 
paradigm, since only a regionalisation of ex ante regulation along the whole value chain 
may prevent margin squeezes. Such margin squeezes could emerge if, in fact, the ur-
ban wholesale broadband access market was characterised by intensive competition 
between several suppliers of wholesale broadband access, in other words: if regulation 
was not abandoned simply because wholesale broadband access lost its significance 
for competition at the retail level as a result of the existence of several vertically inte-
grated networks (e.g., unbundlers, cable operators). Second, a partial deregulation 
would neglect special markets, on which competition is much more dependent on 
wholesale broadband access as this is the case for the mass market for broadband 
Internet access. This is particularly true for the provision of connectivity to business cus-
tomers with multiple sites. Competition problems can occur if partial deregulation results 
in a price increase and quality deterioration for wholesale broadband access products 
provided to suppliers on this market. Third, the current improvement of competitive con-
ditions in urban areas, in most countries, depends on the presence of operators, which 
use the unbundled local loop of incumbents. The business model of these operators will 
be put into question by migration of incumbents to Next Generation Networks, so that 
the current improvement of competitive conditions do not appear to be sustainable in 
the longer run, and a partial deregulation would be have to reversed in the next market 
review. The discussion paper concludes that the definition of subnational markets as a 
regulatory approach for wholesale broadband access does not seem to be a feasible 
approach in most countries. 
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1 Einleitung 

Regulierungsbehörden erwägen zunehmend eine Feinabstimmung der Regulierungs-
maßnahmen, um die Regulierungsintensität besser nach der Wettbewerbsintensität zu 
variieren. Dies ist unter dem europäischen Rechtsrahmen grundsätzlich möglich und 
unter bestimmten Voraussetzungen sogar geboten. Im Mittelpunkt stehen dabei die ex 
ante Verpflichtungen, die Anbietern mit Beträchtlicher Marktmacht (significant market 
power oder „SMP“) auferlegt werden. Da sich Marktzutritt und Wettbewerb weitgehend 
auf Regionen mit höherer Bevölkerungsdichte („städtische“ Gebiete) konzentrieren, 
während Regionen mit geringerer Bevölkerungsdichte („ländliche Regionen“) oft nur 
vom Incumbent versorgt werden, liegt es nahe, durch die Abgrenzung subnationaler 
Märkte zu einer besseren Dosierung der Regulierungsverpflichtungen zu gelangen und 
ggf. „städtische“ Märkte, soweit effektiver Wettbewerb vorliegt, zu deregulieren. 

Der vorliegende Diskussionsbeitrag behandelt das Für und Wider einer subnationalen 
Marktabgrenzung im Rahmen der regulatorischen Marktanalyse. Bei dieser geht es 
darum, im Wege einer zukunftsgerichteten Analyse die Marktgrenzen zu bestimmen, 
um über das Vorliegen von SMP und die Notwendigkeit von ex ante Verpflichtungen für 
SMP-Betreiber entscheiden zu können.1 Eine subnationale Marktabgrenzung mit par-
tieller Deregulierung von Vorleistungen wurde bisher vor allem im Hinblick auf den 
Breitbandzugang auf der Vorleistungsebene („Bitstromzugang“)2 diskutiert. In der EU 
haben bisher die Regulierungsbehörden Großbritanniens und Portugals den Bitstrom-
zugang auf der Basis einer Abgrenzung von subnationalen Märkten partiell dereguliert. 
Auch andere Regulierungsbehörden prüfen im Rahmen der regelmäßig anstehenden 
Marktanalyse die Zweckmäßigkeit einer solchen Maßnahme. Ebenso hat die Bundes-
netzagentur die Abgrenzung subnationaler Bitstromzugangs-Märkte erwogen. In der 
deutschen Diskussion haben sich von Weizsäcker3 und die Monopolkommission4 für 
die Abgrenzung von subnationalen Märkten ausgesprochen, Berger-Kögler5 und Küh-
ling und Heimeshoff6 (mit Blick auf die Entwicklung moderner Breitbandinfrastrukturen) 
sehen den Ansatz dagegen eher skeptisch.  

                                                 

 1  Es ist zu betonen, dass wettbewerbsrechtliche Untersuchungen (etwa zur Feststellung des Miss-
brauchs einer marktbeherrschenden Stellung in der Vergangenheit) zu anderen Marktabgrenzungen 
gelangen können. 

 2  Markt 5 der Empfehlung der Kommission vom 17. Dezember 2007 über relevante Produkt- und 
Dienstmärkte des elektronischen Kommunikationssektors, die aufgrund der Richtlinie 
2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über einen gemeinsamen Rechts-
rahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste für eine Vorabregulierung in Be-
tracht kommen. 

 3  Von Weizsäcker, C.C., Regionalisierung der Regulierung im Bitstromzugangs-Markt? ZEI Discussion 
Paper, 2008. 

 4  Monopolkommission, Telekommunikation 2009: Klaren Wettbewerbskurs halten. Sondergutachten 
gemäß § 121 Abs. 2 Telekommunikationsgesetz, 2009, Zf. 106-108. 

 5  Berger-Kögler, U., Regionalisierung der Regulierung – erste Beispiele aus Großbritannien und Öster-
reich – Implikationen für Deutschland, MMR 9/2008. 

 6  Kühling, J. und Heimeshoff, U., Regulatorische Rahmenbedingungen für die Entwicklung moderner 
Breitbandinfrastrukturen, 2009. 
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Bisher war die Abgrenzung subnationaler Märkte für den Zugang zu physischer Netzinf-
rastruktur7 nicht von Relevanz, zumal das kupferbasierte Anschlussnetz des Incum-
bents die einzige für Entbündelung in Frage kommende Infrastruktur darstellte. Dies 
könnte sich in Zukunft allerdings ändern, da auch einzelne Wettbewerber in Glasfaser-
netze bis zum Endkunden investieren (FTTH). 

Neben der Vorleistungsebene ist eine subnationale Marktabgrenzung auch für die End-
kundenebene – den breitbandigen Internetzugang - relevant. Dabei ist zu beachten, 
dass nach der Empfehlung der Kommission der Endkundenmarkt für ex ante Regulie-
rung selbst nicht in Betracht kommt. Regulierungsbehörden bestimmen allerdings häu-
fig die Marktgrenzen des Endkundenmarktes, bevor sie sich der Analyse der korres-
pondierenden Vorleistungsmärkte widmen. 

Der vorliegende Diskussionsbeitrag diskutiert die Abgrenzung subnationaler Märkte 
insbesondere mit Blick auf den Bitstromzugangs-Markt; er ist wie folgt aufgebaut: 

• Kapitel 2 fasst in allgemeiner Form die Gründe für eine subnationale Marktab-
grenzung zusammen. 

• Kapitel 3 diskutiert die Kriterien für die geographische Marktabgrenzung an 
Hand des Bitstromzugangs. 

• Kapitel 4 erörtert die Praktikabilität eines partiellen Abbaus von ex ante Regulie-
rungsverpflichtungen auf subnationaler Basis. 

• Kapitel 5 gibt einen Überblick über bisherige Präzedenzfälle subnationaler Bit-
stromzugangs-Märkte in der EU. 

• Kapitel 6 diskutiert an Hand des Bitstromzugangs die Probleme und Nachteile, 
die aus einer subnationalen Marktabgrenzung und partieller Deregulierung er-
wachsen können. 

• Kapitel 7 untersucht inwieweit die geographische Differenzierung von Regulie-
rungsmaßnahmen bei Beibehaltung der nationalen Marktabgrenzung eine Alter-
native zur subnationalen Marktabgrenzung darstellt. 

• Kapitel 8 fasst die Schlussfolgerungen zusammen. 

                                                 

 7  Markt 4 der Empfehlung der Kommission. 
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2 Rationalität einer subnationalen Marktabgrenzung 

Es gibt im Prinzip zwei Fälle, in denen die Deregulierung einer Vorleistung regulatorisch 
geboten sein kann: 

• Der erste Fall liegt vor, wenn die marktmäßige Erbringung der Vorleistung keine 
Voraussetzung (mehr) für effektiven Wettbewerb im Endkundenmarkt darstellt. 
Dies ist dann der Fall, wenn im Endkundenmarkt effektiver Wettbewerb auch 
ohne die Regulierung der Vorleistung bestehen würde, da mehrere vertikal in-
tegrierte Anbieter miteinander konkurrieren. So wäre etwa eine Deregulierung 
des Bitstromzugangs-Marktes möglich, wenn im Endkundenmarkt der Incum-
bent mit Unternehmen, die breitbandige Internetzugänge auf der Basis der ent-
bündelten Teilnehmeranschlussleitung anbieten (sog. „Entbündler“), und Kabel-
netzbetreibern in effektivem Wettbewerb stünde.  

• Der zweite Fall ist dann gegeben, wenn zwar die Bereitstellung der Vorleistung 
eine Vorraussetzung für wirksamen Wettbewerb im Endkundenmarkt ist, es aber 
nicht (mehr) einer Regulierung des Vorleistungsmarktes bedarf, um die Erbrin-
gung der Vorleistung zu sichern. Dies ist dann zu erwarten, wenn die Vorleis-
tung in einem deregulierten Markt unter wirksamem Wettbewerb angeboten 
werden würde. Auch hier ist in der Regel eine bestimmte Anzahl an vertikal in-
tegrierten Unternehmen erforderlich. Nur dann ist nämlich zu erwarten, dass 
mehrere Unternehmen die Vorleistung selbst anbieten und sich gegenseitig auf 
der Vorleistungsebene wettbewerblich disziplinieren. So wäre eine Deregulie-
rung des Bitstrommarktes möglich, wenn Incumbent und Entbündler (und ggf. 
künftig auch Kabelnetzbetreiber) die Bitstromleistung in effektivem Wettbewerb 
zueinander anböten. 

Im Bereich der breitbandigen Internetzugänge wird einer der beiden Fälle selten lan-
desweit anzutreffen sein.8 Ein höhere Wettbewerbsintensität wird in der Regel nur in 
„städtischen“ Gebieten mit hoher Anschlussdichte existieren, wo es parallele Netzinfra-
strukturen vertikal integrierter Unternehmen gibt. In „ländlichen“ Gebieten mit geringer 
Anschlussdichte wird dagegen oft nur eine einzige Netzinfrastruktur (nämlich diejenige 
des Incumbents) vorhanden sein. Normalerweise stellt sich deshalb eher die Frage eine 
partiellen als einer landesweiten Deregulierung. 

Abbildung 1 veranschaulicht in idealtypischer Weise die partielle Deregulierung auf der 
Basis von Unterschieden zwischen den Wettbewerbsbedingungen in „städtischen“ und 
“ländlichen“ Regionen. Signifikante geographische Unterschiede in den Wettbewerbs-
bedingungen, so die Argumentation, rechtfertigen die Abgrenzung von subnationalen 
Märkten. Effektiver Wettbewerb im „städtischen“ Markt ermöglicht es, die Vorleistungs-
regulierung dort aufzuheben. Da der Incumbent im „ländlichen“ Markt weiter über SMP 

                                                 

 8  Mikrostaaten (z.B. Malta) mögen eine Ausnahme bilden. 
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verfügt, ist die Vorleistungsregulierung in diesem Gebiet jedoch aufrechtzuerhalten; sie 
mag einen Teil oder alle der verfügbaren Regulierungsinstrumente umfassen, also Zu-
gang, die Veröffentlichung eines Standardangebots, Nicht-Diskriminierung, getrennte 
Rechnungslegung, Preiskontrolle und/oder regulatorische Kostenrechnung. 

Abbildung 1: Partielle Vorleistungsderegulierung auf der Basis einer Abgrenzung 
subnationaler Märkte 
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Wo eine partielle Deregulierung auf Grund des intensiveren Wettbewerbs möglich ist, 
mag sie auch volkswirtschaftlich vorteilhaft sein, da sie die Anreize von Incumbent wie 
Wettbewerbern stärkt, in den Infrastrukturausbau in „städtischen“ Gebieten zu investie-
ren. Umgekehrt stärkt auch die Beibehaltung der Vorleistungsregulierung in „ländlichen“ 
Gebieten den Wettbewerb, da sie es Wettbewerbern des Incumbents ermöglicht, lan-
desweite Angebote aufrechtzuerhalten bzw. einzuführen.  

Mit der Nennung der genannten Vorteile ziehen wir noch kein Fazit. Die hier beschrie-
bene Rationalität einer Regulierung auf der Basis subnationaler Märkte relativiert sich 
nämlich, wenn die Auswirkungen einer partiellen Deregulierung auf korrespondierende 
Vorleistungs- und Endkundenmärkte berücksichtigt werden. Die aufgeworfenen Prob-
leme werden in Kapitel 5 im Detail diskutiert; zunächst sollen die Kriterien für eine sub-
nationale Marktabgrenzung (Kapitel 3) sowie zwei Fallbeispiele (Kapitel 4) näher darge-
stellt werden. 
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3 Kriterien für die subnationale Marktabgrenzung 

Nach Art. 56 der SMP-Leitlinen der EU-Kommission9 umfasst «… der räumlich relevan-
te Markt ein Gebiet, in dem … die Wettbewerbsbedingungen einander gleichen oder 
hinreichend homogen sind und von Nachbargebieten unterschieden werden können, in 
denen erheblich andere Wettbewerbsbedingungen bestehen.»  

Die Operationalisierung dieses Kriteriums wirft zwei Fragen auf: 

• Was ist die geeignete Gebietseinheit zur Analyse regionaler Unterschiede in den 
Wettbewerbsbedingungen bei der Erbringung einer Vorleistung? 

• Wann liegen bessere Wettbewerbsbedingungen für die Vorleistungserbringung 
in « städtischen » Gebieten vor (d.h. wann unterscheiden sich die Wettbewerbs-
bedingungen in „städtischen“ Gebieten hinreichend von jenen in “ländlichen“ 
Gebieten)? 

Die für die Analyse der Wettbewerbsbedingungen gewählte Gebietseinheit sollte groß 
genug sein, um Unternehmen als Basis einer Investitionsentscheidung dienen zu kön-
nen und darüber hinaus klar abgrenzbar sein. Regulierungsbehörden benützen bei der 
Abgrenzung des Vorleistungsmarktes für Breitbandzugang in erster Linie HVt-
Einzugsbereiche als Gebietseinheit, wobei oft eine Mindestdichte an Haushalten vor-
ausgesetzt wird. Letzteres ist sinnvoll, da für einen Wettbewerber der Netzausbau - d.h. 
die Anbindung eines weiteren HVt-Einzugsbereiches des Incumbents und die Nutzung 
der entbündelten Teilnehmeranschlussleistung in diesem Bereich - nur dann wirtschaft-
lich ist, wenn eine bestimmte Mindestzahl an Haushalten erreicht werden kann. Darüber 
hinaus sind HVt-Einzugsbereiche eindeutig abgrenzbare Gebietseinheiten. HVt-
Einzugsbereiche eignen sich mithin gut, um die Bedingungen für Wettbewerb zu unter-
suchen, der auf der Nutzung der entbündelten Teilnehmeranschlussleitung basiert. 

Bessere Wettbewerbsbedingungen für Bitstrom in « städtischen » HVt-
Einzugsbereichen können angenommen werden, wenn eine Reihe von Kriterien erfüllt 
sind. Diese wurden von der Kommission in verschiedenen Art. 7 Notifizierungsverfahren 
hervorgehoben10 und auch von der ERG in ihrem Dokument zur Abgrenzung subnatio-
naler Märkte betont.11 Danach liegen deutlich bessere Wettbewerbsbedingungen in 
einem HVt-Bereich vor, wenn mindestens 3 - 4 Anbieter vertreten sind und der Ver-
marktungsanteil des Incumbents unter 50% liegt. Hinweise auf bessere Wettbewerbs-
                                                 

 9  Europäische Kommission, Leitlinien zur Marktanalyse und Ermittlung beträchtlicher Marktmacht 
nach dem gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste. 

 10  European Commission, Comments pursuant to Article 7(3) of Directive 2002/21/EC: Wholesale 
Broadband Access in the UK (Case UK/2007/0733), Wholesale Broadband Access in Austria (Case 
AT/2008/0757), Wholesale Broadband Access in Spain (Cases ES/2008/0804 and ES/2008/0805), 
Wholesale Broadband Access in Finland (Case FI/2008/0848), and Wholesale Broadband Access in 
Italy (Case IT/2009/0892). 

 11  ERG, Common Position on Geographic aspects of market analysis (definition and remedies). Consul-
tation document, April 2008. 
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bedingungen ergeben sich auch aus anhaltenden Marktanteilsverringerungen des In-
cumbents. Bei der Feststellung der Anbieterzahl werden in der Regel nur “wichtige” 
Anbieter berücksichtigt, die eine bestimmte lokale oder landesweite Mindestpräsenz 
haben. Damit bleiben sinnvollerweise kleinere Anbieter unberücksichtigt, die die Wett-
bewerbsbedingungen nicht beeinflussen.  

Unterschiedliche Auffassungen bestehen zwischen EU-Kommission und Regulierungs-
behörden in der Frage, ob der Eigenbezug (self supply) von Unternehmen, die selbst 
keinen Bitstrom auf der Vorleistungsebene anbieten, im Vorleistungsmarkt berücksich-
tigt werden sollte. Für die Einbeziehung von Kabelnetzbetreibern in den Vorleistungs-
markt spricht, dass diese auf der Endkundenebene Substitute für ADSL- oder VDSL-
Breitbandzugänge anbieten, und deswegen auch auf der Vorleistungsebene eine wett-
bewerbliche Wirkung entfalten. Gegen ihre Einbeziehung spricht, dass - bei Fehlen von 
alternativen Vorleistungsanbietern - die reine Präsenz von Kabelnetzbetreibern nicht 
ausreichend ist, um Incumbents zu wettbewerblich bepreisten Bitstromangeboten zu 
bewegen.12  

Tabelle 1 zeigt, wie fünf Regulierungsbehörden (UK, Österreich, Spanien, Portugal, 
Deutschland) regionale Unterschiede in den Wettbewerbsbedingungen für Bitstrom 
untersucht haben, wobei letztlich nur zwei (UK, Portugal) zu einer subnationalen Markt-
abgrenzung gelangten.13 Alle fünf Regulierer haben strukturelle Kriterien in den Vor-
dergrund gestellt: 

1. Mindestgröße des HVt-Einzugsbereiches: Alle Behörden haben als Gebietsein-
heit HVt-Einzugsbereiche verwendet, und definieren mit einer Ausnahme die 
Mindestgröße des HVt-Einzugsbereiches, die vorliegen muss, damit dieser für 
bessere Wettbewerbsbindungen in Betracht kommt, unterschiedlich. Hinter-
grund ist, dass die Nutzung der entbündelten Teilnehmeranschlussleitung in 
HVt-Einzugsbereichen, die eine zu geringe Anschlussdichte aufweisen, nicht 
rentabel ist und Wettbewerber auf den Anschluss dieser HVt-Bereiche verzich-
ten. 

                                                 

 12  Auch Mobilfunkanbieter, die mobile Breitbandleistungen anbieten, könnten ggf. berücksichtigt werden, 
wenn diese von den Endkunden als Substitute angesehen werden. Die Argumente für und gegen ihre 
Berücksichtigung in der Analyse der Wettbewerbsbedingungen auf der Bitstromzugangs-Ebene sind 
dieselben wie bei Kabelnetzbetreibern. 

 13  Vgl. die Zusammenfassungen in den Art. 7 Stellungnahmen der EU-Kommission: Comments pursuant 
to Article 7(3) of Directive 2002/21/EC: Wholesale Broadband Access in the UK (Case 
UK/2007/0733), Wholesale Broadband Access in Austria (Case AT/2008/0757), Wholesale Broad-
band Access in Spain (Cases ES/2008/0804 and ES/2008/0805), Weitere Regulierer haben geogra-
phische Unterschiede in den Wettbewerbsbedingungen untersucht, wenn auch mit einem geringeren 
Detaillierungsgrad (Italien) bzw. mit starken methodischen Mängeln (Finnland). Vgl. Comments pur-
suant to Article 7(3) of Directive 2002/21/EC: Wholesale Broadband Access in Italy (Case 
IT/2009/0892) sowie Comments pursuant to Article 7(3) of Directive 2002/21/EC and Opening of 
Phase II investigation pursuant to Article 7(4) of Directive 2002/21/EC: Wholesale broadband access 
in Finland (Case FI/2008/0848) sowie Comments pursuant to Article 7(3) of Directive 2002/21/EC: 
Wholesale broadband access in Finland (Case FI/2009/0900). 
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2. Zahl der „wichtigen“ Anbieter: „Wichtige“ Anbieter sind solche, die eine bestimm-
te landesweite Netzabdeckung und Reichweite haben. Es wird angenommen, 
dass bessere Wettbewerbsbedingungen vorliegen, wenn in dem betreffenden 
HVt-Einzugsbereich die Zahl der „wichtigen“ Anbieter (einschließlich des Incum-
bents) mindestens 3 oder 4 beträgt. Trotz kritischer Art. 7 Stellungnahmen der 
Kommission berücksichtigen die Regulierungsbehörden die Eigenleistung der 
Kabelnetzbetreiber im Vorleistungsmarkt, obwohl diese keinen Bitstromzugang 
anbieten. Betreiber, die breitbandigen Zugang auf der Basis der entbündelten 
Teilnehmeranschlussleitung anbieten, werden ebenfalls mit ihrem Eigenbezug 
berücksichtigt. 

3. Höhe des Marktanteils des Incumbents: In Österreich und Deutschland werden 
bestimmte Mindestmarktanteile vorausgesetzt. Nur wenn der Marktanteil unter 
50% liegt, gilt ein HVt-Einzugsbereich als Gebiet mit besseren Wettbewerbsbe-
dingungen. In den anderen Ländern wird der maximale Marktanteil nicht als Kri-
terium vorausgesetzt, er liegt jedoch in den HVt-Einzugsbereichen mit besseren 
Wettbewerbsbedingungen zumeist ebenfalls unter 50%. 

EU-Kommission und ERG verweisen auf weitere ergänzende Kriterien, die für die Beur-
teilung der geographischen Unterschiedlichkeit der Wettbewerbsbedingungen von Re-
levanz sind. Bessere Wettbewerbsbedingungen in « städtischen » HVt-
Einzugsbereichen bestehen auch, wenn zu erwarten ist, dass sich bei Abwesenheit von 
Regulierung die Bitstromzugangs-Preise geographisch differenzieren würden. Wurden 
die Bitstrompreise bisher vom Regulierer festgesetzt, können allerdings nur unsichere 
Prognosen gemacht werden, so dass die oben genannten strukturellen Kriterien weiter 
im Vordergrund bleiben. Anders liegt der Fall dann, wenn der Regulierer nur Obergren-
zen (price caps) für Bitstromzugangs-Preise vorgegeben hat und Bitstromzugang zu 
Anschlüssen in „städtischen“ Gebieten schon bislang mit einem Preisabschlag gegen-
über dem landesweiten Listenpreis angeboten wurde. 
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Tabelle 1: Kriterien für die Abgrenzung von Gebieten unterschiedlicher Wett-
bewerbsintensität in fünf Ländern 

-

Entbündler und 
Kabel bieten keinen 
Bitstrom an - wirken 
nur indirekt auf 
Bitstromebene (1)

≥ 4

Relevante Anbieter: 

• Telefonica

• 3 Entbündler

• Kabelnetzbetreiber 
(Reichweite in 
HVt-Gebiet ≥
60%)(1)

≥ 10.000 HH

HVt

ES (2008)

Kabel bietet keinen 
Bitstrom an - wirkt 
nur indirekt auf 
Bitstromebene

Entbündler und 
Kabel bieten keinen 
Bitstrom an - wirken 
nur indirekt auf 
Bitstromebene

Kabel bietet keinen 
Bitstrom an - wirkt 
wirkt nur indirekt auf 
Bitstromebene

Kabel (Virgin) bietet 
keinen Bitstrom an -
wirkt nur indirekt auf 
Bitstromebene

≤ 50 % DSL (2)-≤ 50 %-
Anteil des 
Incumbents 
(Kriterium 3)

HVtHVtHVtHVtGebiet

≥ 4.000-≥ 2.500 HH≥ 10.000 HH
Bevölkerungs-
dichte
(Kriterium 1)

≥ 4

Relevante Anbieter:

• BT, 

• 6 Entbündler (UK 
coverage ≥ 45 %), 

• 1 Kabelnetzbetre-
iber (Virgin Media) 
(Reichweite in 
HVt-Gebiet ≥ 65%)

UK (2008)

≥ 3

Relevante Anbieter: 

• Telekom Austria

• 1 Entbündler 
(Tele2)

• 7 Kabelnetzbetrei-
ber (Reichweite in 
HVt-Gebiet ≥ 65%)

AT (2008)

≥ 3

Relevante Anbieter:

• PT Gruppe

• Entbündler

• Kabelnetzbetreiber 
(Reichweite in 
HVt-Gebiet ≥ 60%)

PT (2009)

≥ 4

Relevante Anbieter: 

• DTAG

• Entbündler

• Kabelnetzbetrei-
ber nicht 
einbezogen, da 
keine trennscharfe 
Zurechnung zu 
HVt-Bezirken
möglich

Zahl
relevanter
Anbieter
(Kriterium 2)

DE (2009)

-

Entbündler und 
Kabel bieten keinen 
Bitstrom an - wirken 
nur indirekt auf 
Bitstromebene (1)

≥ 4

Relevante Anbieter: 

• Telefonica

• 3 Entbündler

• Kabelnetzbetreiber 
(Reichweite in 
HVt-Gebiet ≥
60%)(1)

≥ 10.000 HH

HVt

ES (2008)

Kabel bietet keinen 
Bitstrom an - wirkt 
nur indirekt auf 
Bitstromebene

Entbündler und 
Kabel bieten keinen 
Bitstrom an - wirken 
nur indirekt auf 
Bitstromebene

Kabel bietet keinen 
Bitstrom an - wirkt 
wirkt nur indirekt auf 
Bitstromebene

Kabel (Virgin) bietet 
keinen Bitstrom an -
wirkt nur indirekt auf 
Bitstromebene

≤ 50 % DSL (2)-≤ 50 %-
Anteil des 
Incumbents 
(Kriterium 3)

HVtHVtHVtHVtGebiet

≥ 4.000-≥ 2.500 HH≥ 10.000 HH
Bevölkerungs-
dichte
(Kriterium 1)

≥ 4

Relevante Anbieter:

• BT, 

• 6 Entbündler (UK 
coverage ≥ 45 %), 

• 1 Kabelnetzbetre-
iber (Virgin Media) 
(Reichweite in 
HVt-Gebiet ≥ 65%)

UK (2008)

≥ 3

Relevante Anbieter: 

• Telekom Austria

• 1 Entbündler 
(Tele2)

• 7 Kabelnetzbetrei-
ber (Reichweite in 
HVt-Gebiet ≥ 65%)

AT (2008)

≥ 3

Relevante Anbieter:

• PT Gruppe

• Entbündler

• Kabelnetzbetreiber 
(Reichweite in 
HVt-Gebiet ≥ 60%)

PT (2009)

≥ 4

Relevante Anbieter: 

• DTAG

• Entbündler

• Kabelnetzbetrei-
ber nicht 
einbezogen, da 
keine trennscharfe 
Zurechnung zu 
HVt-Bezirken
möglich

Zahl
relevanter
Anbieter
(Kriterium 2)

DE (2009)

 

(1) In der Re-Notifzierung nach “ernsthaften Zweifeln” der Kommission bezieht die CMT den Eigenbezug 
von Entbündlern und Kabelnetzbetreibern nicht mehr in den relevant Markt mit ein. 

(2) Die Bundesnetzagentur betrachtet aus Gründen der Datenverfügbarkeit nur das DSL-Segment, da eine 
trennscharfe Zurechnung von Kabelnetzbetreibern zu HVt-Einzugsbereichen wegen der anderen Netz-
infrastruktur nicht möglich war. 

Auch unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen auf der Endkundenebene geben wich-
tige Hinweise für die räumliche Marktabgrenzung auf der Vorleistungsebene. Dabei 
können die gleichen Gebietseinheiten wie für die Vorleistungsebene verwandt werden. 
Bessere Wettbewerbsbedingungen in «städtischen» HVt-Einzugsbereichen können 
angenommen werden, wenn die folgenden Merkmale erfüllt sind: 

• In den «städtischen» HVt-Einzugsbereichen sollte es deutlich mehr Anbieter von 
breitbandigen Internetzugängen geben und der Vermarktungsanteil des Incum-
bents sollte deutlich niedriger als in den «ländlichen» HVt-Einzugsbereichen 
sein. Dabei mag auch hier wieder die Präsenz von mindestens 3-4 „wichtigen“ 
Anbietern (insbesondere Incumbent, Entbündler und Kabelnetzbetreiber) und 
ein Vermarktungsanteil des Incumbents von unter 50% verwendet werden, um 
Gebiete mit deutlich besseren Wettbewerbsbedingungen zu identifizieren. Ein 
wichtiger Hinweise wären auch sinkende Vermarktungsanteile des Incumbents. 

• Hinweise auf bessere Wettbewerbsbedingungen ergeben sich des weiteren, 
wenn in den «städtischen» HVt-Einzugsbereichen die Anbieter Breitbandkunden 
mit regional fokussierten Marketingaktionen adressieren und die Preise für breit-
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bandige Internetzugänge niedriger bzw. die Übertragungsraten höher sind. Zu 
berücksichtigen ist allerdings, dass Preisunterschiede nicht nur Folge unter-
schiedlicher Wettbewerbsbedingungen sein können, sondern sich auch aus re-
gionalen Kostenunterschieden ergeben können. Weiterhin können regionale 
Qualitätsunterschiede auch Ausdruck unterschiedlicher Netztopologie und tech-
nologischer Bedingungen sein. In solchen Fällen sind Preis- bzw. Qualitätsun-
terschiede nicht Folge unterschiedlicher Wettbewerbsbedingungen und dann 
auch kein Argument für die Abgrenzung von subnationalen Märkten.  

• Umgekehrt definieren Regulierer oft einen nationalen Markt, wenn der Incum-
bent ein nationales Preisniveau für breitbandige Internetzugänge setzt. Solch 
ein nationaler Preis kann Folge einer regulatorischen Auflage sein oder aus 
kommerziellen Gründen bevorzugt werden. Das Argument für eine nationale 
Marktabgrenzung lautet, dass bei Setzung eines nationalen Preisniveaus sich 
der Wettbewerbsdruck in den „städtischen“ Gebieten in Form niedriger Preise 
auch auf die „ländlichen“ Gebiete überträgt (sog. common pricing constraint). 
Die Wettbewerbsbedingungen in „städtischen“ und „ländlichen“ Gebieten wären 
dann im Ergebnis (dem Preis) trotz unterschiedlicher Marktanteilsverhältnisse 
identisch. Gleichwohl sollte aus dem folgenden Grund ein nationaler Preis nicht 
zwingend eine nationale Marktabgrenzung nach sich ziehen. Ein gewinnmaxi-
mierender Incumbent, der aus regulatorischen oder kommerziellen Gründen ei-
nen nationalen Preis setzt, sieht sich nämlich einem trade-off gegenüber: Setzt 
er das Preisniveau in Höhe des Monopolpreises der „ländlichen“ Gebiete, in de-
nen er Alleinanbieter ist, verliert er Kunden in den „städtischen“ Gebieten, in de-
nen diese wettbewerbliche Alternativen haben. Setzt er das Preisniveau dage-
gen in Höhe des Wettbewerbspreises der „städtischen“ Gebiete, verteidigt er 
dort seinen Marktanteil, „verschenkt“ aber Gewinne in den „ländlichen“ Gebie-
ten, in denen es keinen Wettbewerb gibt. Das aus Sicht des Incumbents optima-
le nationale Preisniveau ist ein „Kompromiss“ zwischen beiden Preisen, wobei 
das Preisniveau um so höher sein wird, je geringer der Anteil der wettbewerbli-
chen, „städtischen“ Gebiete ist. In dem Fall, in dem das wettbewerbliche Gebiet 
vergleichsweise klein ist, hat der Monopolpreis ein hohes Gewicht in der Preis-
setzungsentscheidung des Incumbents, und es mag zu einem großen Unter-
schied zwischen dem nationalen Preis des Incumbents und dem Preis der Wett-
bewerber in den „städtischen“ Gebieten kommen, weswegen der Incumbent dort 
auf einen vergleichsweise kleinen Marktanteil zurückfallen mag. In diesem Fall 
wäre das Setzen eines nationalen Preises durch den Incumbent kein Zeichen 
einheitlicher geographischer Wettbewerbsbedingungen und sollte nicht notwen-
digerweise zu einer nationalen Marktdefinition führen.14 

                                                 

 14  Vgl. Cave, M., Stumpf. U. and Valetti, T., A Review of certain markets included in the Commission's 
Recommendation on Relevant Markets subject to ex ante Regulation, July 2006, S. 29. 
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Von großer Bedeutung ist schließlich die Frage, ob bessere Wettbewerbsbedingungen 
in «städtischen» HVt-Einzugsbereichen auch nachhaltig sind. Da wir es bei regulatori-
schen Marktabgrenzungen mit Prognoseentscheidungen zu tun haben, ist diese Frage 
nicht immer leicht zu beantworten. Wenn die Verbesserung der Wettbewerbsbedingun-
gen nicht von Dauer ist, sollte ggf. auf die Abgrenzung subnationaler Märkte und ein 
partielle Deregulierung verzichtet werden. Mit Blick auf den Bitstrommarkt ergeben sich 
die folgenden Unsicherheiten: 

• Die Deregulierung von „städtischem“ Bitstromzugang kann zu Wettbewerbs-
problemen im „städtischem“ Bitstromzugangs-Markt führen. Sie könnte eine 
geographische Differenzierung des Bitstromzugangs-Preises nach sich ziehen, 
während der Regulierer nach wie vor einen nationalen Preis für die entbündelte 
Teilnehmeranschlussleitung festlegt. Es kommt zu einer Preis-Kosten-Schere im 
„städtischen“ Bitstromzugangs-Markt, wenn der Incumbent den kommerziellen 
Preis des „städtischen“ Bitstromzugangs-Produkts soweit reduziert, dass alter-
nativen Bitstromzugangs-Anbietern keine auskömmliche Marge mehr zwischen 
dem Bitstromzugangs-Preis des Incumbents und dem regulierten Vorleistungs-
preis der entbündelten Teilnehmeranschlussleitung bleibt.15 Die Verschlechte-
rung der Wettbewerbsbedingungen hätte zur Folge, dass im Rahmen der 
nächstfolgenden Marktanalyse der Bitstromzugangs-Markt wieder national ab-
gegrenzt und in seiner Gesamtheit reguliert werden müsste. Einer solchen Ent-
wicklung könnte nur durch eine geographische Differenzierung der Preise der 
entbündelten Teilnehmeranschlussleitung (deaveraging) vorgebeugt werden. 
Regulierer sollte diese Option prüfen; es ist aber a priori nicht klar, inwieweit ei-
ne Regionalisierung der regulatorischen Kostenrechnung über alle regulierten 
Vorleistungsebenen hinweg überhaupt praktikabel ist. Jedenfalls basieren alle in 
der EU von Regulierern gegenwärtig benutzten Kostenrechnungssysteme auf 
nationalen Kostendaten. 

• Die Deregulierung von „städtischem“ Bitstromzugang kann auch zu Wettbe-
werbsproblemen auf Endkundenmärkten führen.16 Zwar sollte im Prinzip der 
„städtische“ Bitstromzugangs-Markt nur dereguliert werden, wenn er durch ef-
fektiven Wettbewerb gekennzeichnet ist oder den 3-Kriterien-Test erfüllt.17 Letz-
teres wäre auch dann der Fall, wenn vertikal integrierte Unternehmen (Incum-
bent, Entbündler, Kabelnetzbetreiber) im Massenmarkt für Breitbandanschlüsse 
in einem effektivem Wettbewerb zueinander stehen und Bitstromzugang nicht 
(mehr) notwendig ist. Hier liegt nun ein mögliches Problem darin, dass viele Re-

                                                 

 15  Vgl. auch 6.1. 
 16  Vgl. auch Abschnitt 6.3. 
 17  Nach dem 3-Kriterien-Test kommt ein Markt nur dann für ex ante Regulierung in Betracht, wenn (1) er 

durch dauerhaft hohe Marktschranken gekennzeichnet ist, (2) es keine Tendenz zu wirksamem Wett-
bewerb gibt und (3) die Anwendung des Wettbewerbsrechts alleine nicht ausreichend ist, um die 
Wettbewerbsprobleme zu beheben. Vgl. dazu auch die Relevante-Märkte-Empfehlung der EU-
Kommission. 
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gulierungsbehörden ihr Hauptaugenmerk auf die klassischen Breitbandmärkte 
für Privat- und Geschäftskunden legen. Weniger im Fokus steht die Bereitstel-
lung von Konnektivität für national oder international tätige Unternehmen mit 
multiplen Standorten (z.B. Banken und Versicherungen). Die Anbieter solcher 
Leistungen sind in der Regel auf Bitstromprodukte angewiesen, da sich eine 
Nutzung der entbündelten Teilnehmeranschlussleitung wegen der geringen An-
schlussdichte der Nachfrager nicht rechnet. Auf einem solchen Spezialmarkt 
spielen Entbündler und auch Kabelnetzbetreiber keine Rolle, und Wettbewerb 
kann – im Unterschied zu den anderen Endkundenmärkten – nur mit Bitstrom-
zugang erzeugt werden. Käme es als Folge einer Deregulierung des „städti-
schen“ Bitstrommarktes zu einer Erhöhung des Bitstrompreises oder zu einer 
Verschlechterung der Qualität, würden sich die Wettbewerbsbedingungen in 
diesem speziellen Geschäftskundenmarkt verschlechtern. 

• Regulierer sollten auch im Blick haben, dass – im Zuge des Ausbaus von Next 
Generation Networks – Incumbents ihre HVt-Standorte abbauen und damit den 
Zugang zur entbündelten Teilnehmeranschlussleitung am HVt künftig nicht mehr 
anbieten werden. Wenn die festgestellte Verbesserung der Wettbewerbsver-
hältnisse im Bitstrom- und Endkundenmarkt in erster Linie auf Wettbewerber zu-
rückzuführen ist, die die entbündelte Teilnehmeranschlussleitung nutzen, muss 
dies Auswirkungen auf die regulatorische Marktabgrenzung haben. Es kann in 
einem solchen Fall nicht mehr von einer dauerhaften Verbesserung der Wett-
bewerbsbedingungen in den „städtischen“ Gebieten ausgegangen werden, da 
das relevante Geschäftsmodell mittel- oder längerfristig nicht mehr tragfähig ist. 
Zudem wird, wenn HVt-Standorte abgebaut werden, die Gebiets- und Marktab-
grenzung auf der Basis von HVt-Einzugsbereichen hinfällig. Ein Dilemma be-
steht darin, dass die übliche Analysefrist einer Marktüberprüfung (2 Jahre) zu 
kurz sein mag, um alle relevanten Auswirkungen der Migration zu NGA zu er-
fassen.18 Es wäre deshalb sinnvoll, den Zeithorizont in einer solchen Umbruch-
phase zu verlängern. 

                                                 

 18  Vgl. auch Abschnitt 6.4. 
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4 Praktikabilität eines Abbaus von ex ante Regulierungsverpflich-
tungen auf subnationalen Märkten 

Nicht alle Regulierungsinstrumente eignen sich unter Praktikabilitätsgesichtspunkten 
gleichermaßen für eine geographische Differenzierung. Die Verpflichtung, Bitstromzu-
gang anzubieten, kann zweifellos in „städtischen“ Gebieten (d.h. HVt-
Einzugsbereichen) aufgehoben und auf „ländliche“ Gebiete begrenzt werden. Auch die 
Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Standardangebots kann auf ländliche Gebiete 
reduziert werden ebenso wie die Nicht-Diskriminierungsverpflichtung oder die Verpflich-
tung zur Setzung kostenorientierter Preise. Allerdings erscheint es schwierig, dann 
doch auftretende Probleme beim „städtischen“ Bitstrom im Wege einer ex post Interven-
tion zu beheben, etwa weil der Incumbent die Deregulierung zum Anlass nimmt, den 
Bitstromzugang in „städtischen“ Gebieten einzuschränken, die Zugangsbedingungen 
diskriminierend zu gestalten oder überhöhte Preise für Bitstromzugang zu verlangen. 
Ex post Eingriffe können zwar in Einzelfällen Abhilfe schaffen. Dazu müsste Marktbe-
herrschung festgestellt werden, obwohl aus ex ante Sicht der Incumbent nicht über 
SMP verfügte. Dies ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, gleichwohl würde ein sol-
cher Fall eher zu regulatorischer Unsicherheit beitragen und Investitionsanreize beein-
trächtigen. Dies spricht dafür, eine partielle Deregulierung nur dann vorzunehmen, 
wenn das Prognoserisiko bezüglich der künftigen Wettbewerbsbedingungen gering ist, 
also der Bitstromzugangsmarkt künftig von effektivem Wettbewerb geprägt sein wird 
bzw. effektiver Wettbewerb auf Breitband-Endkundenmärkten auch ohne Bitstromzu-
gang sehr wahrscheinlich sein wird. 

Problematisch erscheint auch die Regionalisierung der Rechnungslegung und (top-
down) Kostenrechnung für zwei Geschäftsbereiche - „städtischer“ und „ländlicher“ Bit-
stromzugang. Selbst wenn bei einer partiellen Deregulierung die Verpflichtung zu ge-
trennter Rechnungslegung und Kostenrechnung sich formal nur auf „ländlichen“ Bit-
stromzugang beziehen würde, wäre es unabdingbar für das regulierte Unternehmen wie 
für den Regulierer, eine transparente und nachvollziehbare Kostenallokation zwischen 
„ländlichem“ und „städtischem“ Bitstromzugang zu gewährleisten, so dass letztlich doch 
eine Regionalisierung des gesamten Rechnungswesens erforderlich würde. Eine solche 
wäre sehr aufwendig, deswegen nicht praktikabel und jedenfalls wenig sinnvoll, wenn 
im Zuge der NGA Migration eine Re-Regulierung des Bitstromzuganges auf der Basis 
eines dann wieder national definierten Marktes wahrscheinlich ist. 



 Die Abgrenzung subnationaler Märkte als regulatorischer Ansatz 13 

5 Präzedenzfälle subnationaler Marktabgrenzung 

Trotz der breiten Diskussion gibt es bisher in der EU nur wenige Präzedenzfälle subna-
tionaler Marktabgrenzung und partieller Deregulierung. Im Bitstrombereich sind dies 
Großbritannien und Portugal, die hier im folgenden näher beschrieben werden.19 

5.1 Großbritannien 

Die erste Abgrenzung von subnationalen Bitstromzugangs-Märkten in der EU wurde im 
Jahr 2008 von Ofcom notifiziert.20 Als wichtigstes Kriterium zur Charakterisierung der 
Wettbewerbsbedingungen verwendete Ofcom die Zahl der „hautsächlichen“ Betreiber 
(principal operators) in einem HVt-Bereich, wobei als solche die folgenden Unterneh-
men angesehen wurden: 

• BT; 

• sechs Unternehmen, die auf der Basis der entbündelten Teilnehmeranschluss-
leitung selbst Bitstromzugang anboten; 

• der Kabelnetzbetreiber Virgin Media, der keine Bitstromzugangs-Vorleistung 
anbot, aber auf Grund seiner indirekten Wirkung auf die Bitstromzugangs-
Ebene berücksichtigt wurde. 

Ofcom definierte drei subnationale Märkte, die in Abbildung 2 dargestellt sind: 

• Markt 1 umfasste 3720 HVt-Einzugsbereiche mit nur einem „hauptsächlichen“ 
Betreiber (BT). 

• Markt 2 umfasste 670 HVt-Einzugsbereiche mit zwei oder drei „hauptsächlichen“ 
Betreibern. Markt 2 enthielt auch HVt-Einzugsbereiche mit - prognostiziert - vier 
und mehr Betreibern, soweit die betreffenden HVt-Einzugsbereiche weniger als 
10.000 Anschlüssen aufwiesen. 

                                                 

 19  Weitere Fälle gibt es im Mietleitungsbereich, die in diesem Diskussionsbeitrag aber nicht weiter ver-
folgt werden. Vgl. Ofcom, Business Connectivity Market Review, Statement: Review of the retail 
leased lines, wholesale symmetric broadband origination and wholesale trunk segments markets, 
2009. Siehe auch European Commission, Comments pursuant to Article 7(3) of Directive 2002/21/EC: 
Wholesale terminating segments of leased lines in the UK (Case UK/2008/0747); Wholesale trunk 
segments of leased lines in the UK (Case UK/2008/0748). 

 20  Vgl. Ofcom, Review of the wholesale broadband access markets: Final explanatory statement and 
notification, 2008. Siehe auch European Commission, Comments pursuant to Article 7(3) of Directive 
2002/21/EC: Wholesale Broadband Access in the UK (UK/2007/0733). Wir vernachlässigen im fol-
genden die Stadt Hull, die auf Grund historischer Besonderheiten einen eigenen geographischen 
Markt bildet. Die in diesem Abschnitt verwendeten Daten sind dem Final explanatory statement and 
notification von Ofcom entnommen; sie unterscheiden sich geringfügig von den in der Stellungnahme 
der Kommission zitierten Daten. 
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• Markt 3 umfasste 1197 HVt-Einzugsbereiche mit vier und mehr „hauptsächli-
chen“ Betreibern sowie HVt-Einzugsbereiche mit vier und mehr prognostizierten 
Betreibern, soweit die HVt-Bereiche mehr als 10.000 Anschlüssen aufwiesen. 

Abbildung 2: Abgrenzung subnationaler Vorleistungsmärkte für Bitstromzugang - 
Großbritannien (2008) 

 
 

 

 

Quelle: Ofcom, Review of the wholesale broadband access markets. Final explanatory statement and 
notification, 2009, S. 94. 

Die Marktverhältnisse stellten sich auf den drei subnationalen Märkten im Februar 2008 
wie folgt dar: 

• Im Markt 1 erzielte BT einen Marktanteil von 99%, während Virgin Media auf 1% 
kam. 

• Im Markt 2 erreichte BT einen Marktanteil von 75,2%, während Virgin Media 
13,5% erzielte und die Entbündler 11,3%. 
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• Im Markt 3 lag der Marktanteil von BT nur bei 38,1% während er für Virgin Me-
dia auf 28,2% und für die Entbündler auf 33,7% anstieg. 

Ofcom sah Markt 3 als wettbewerblich an, während es für die Märkte 2 und 3 den Fort-
bestand von SMP auf Seiten von BT feststellte. Während der Markt 3 dereguliert wurde, 
behielt Ofcom für die Märkte 1 und 2 einen Teil der Regulierungsverpflichtungen für BT 
bei; dazu zählten das Standardangebot, Nicht-Diskriminierung und getrennte Rech-
nungslegung für BT (vgl. Abbildung 3). 

Darüber hinaus unterwarf sich BT einer Reihe von Selbstverpflichtungen, die das Risiko 
von Marktverzerrungen verringern sollten. Dazu zählten, die Verpflichtung, Bitstromzu-
gang diskriminierungsfrei anzubieten sowie den Bitstromzugangs-Preis zu verringern 
und geographisch nicht übermäßig zu differenzieren.  

Abbildung 3: Regulierung subnationaler Vorleistungsmärkte für Bitstromzugang - 
Großbritannien (2008) 
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5.2 Portugal 

Im Jahr 2009 notifizierte ANACOM Regulierungsmaßnahmen für Bitstromzugang auf 
der Basis einer Abgrenzung subnationaler Bitstrommärkte.21 Für der Analyse geogra-
phischer Unterschiede in den Wettbewerbsbedingungen berücksichtigte die Behörde 
die folgenden Unternehmen: 

• PT Gruppe; 

• Entbündler, die (im Unterschied zu Großbritannien) selbst keinen Bitstrom anbo-
ten, aber auf Grund ihrer indirekten Wirkung auf die Bitstromzugangs-Ebene be-
rücksichtigt wurden; 

• Kabelnetzbetreiber mit einer Reichweite von mehr als 60% der Haushalte in ei-
nem HVt-Bereich, die ebenfalls – auf Grund ihrer indirekten Wirkung auf die Bit-
stromzugangs-Ebene – einbezogen wurden. 

ANACOM unterschied zwei subnationale Märkte (Abbildung 4): 

• Markt „C“ umfasste 185 HVt-Einzugsbereiche, in denen neben der PT Gruppe 
mindestens ein Entbündler und mindestens ein Kabelnetzbetreiber (mit einer 
Reichweite von mehr als 60% im HVt-Bereich) vertreten waren; 

• Markt „CN“ umfasste alle anderen HVt-Einzugsbereiche. 

                                                 

 21  Vgl. ANACOM, Markets for the supply of wholesale (physical) network infrastructure access at a fixed 
location and wholesale broadband access, 2008. Siehe auch European Commission, Comments pur-
suant to Article 7(3) of Directive 2002/21/EC: Wholesale broadband access (PT/2008/0851). Die hier 
Daten sind der Stellungnahme der Kommission entnommen. 
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Abbildung 4: Abgrenzung subnationaler Vorleistungsmärkte für Breitbandzugang 
– Portugal (2009) 

 
 

Markt „C“

 

 
Quelle:  ANACOM, Regulation Report 2008, 2009, S. 12. 

Die Struktur der beiden subnationalen Märkte stellte sich in 2007 wie folgt dar: 

• In Markt „C“ erreichte PT einen Marktanteil von 27% und war nur noch zweit-
größter Anbieter hinter dem wichtigsten Kabelnetzbetreiber ZON mit 33%. Der 
wichtigste Entbündler Sonaecom erreichte 25% und der zweitwichtigste Kabel-
netzbetreiber Cabovisao 10%. Andere Anbieter erzielten einen Marktanteil von 
insgesamt 4%. 

• Im Markt „CN“ hatte PT einen Marktanteil von 72%, während ZON nur 12% er-
zielte, Cabovisao 10%, Sonaecom 5%, und Andere 2%. 

ANACOM stellte im Markt „C“ effektiven Wettbewerb fest und hob für diesen Markt nach 
einer Übergangszeit von einem Jahr die Regulierungsverpflichtungen von PT auf. Im 
Markt „CN“ bestand dagegen nach den Feststellungen von ANCOM weiter SMP; als 
Regulierungsverpflichtungen wurden PT Zugang (einschl. stand-alone DSL), die Veröf-
fentlichung eines Standardangebots, Nicht-Diskriminierung, getrennte Rechnungsle-
gung sowie Preiskontrolle und Kostenrechnung auferlegt. Die für „ländlichen“ Bitstrom-
zugang auferlegte Preiskontrolle basierte auf dem Retail-Minus-Ansatz (Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Regulierung subnationaler Vorleistungsmärkte für Bitstromzugang - 
Portugal (2009) 

 
 

Marktanalyse:

Marktabgrenzung:

Regulierung:

Wettbewerbs-
bedingungen:

Kein SMP

Subnationaler 
Markt C

(„Städtische“) Gebiete 
mit guten 

Wettbewerbs-
bedingungen

Getrennte Rechnungslegung

Zugang (einschl. naked DSL)

Transparenz/Standardangebot

SMP

Subnationaler
Markt CN

Nicht-Diskriminierung

(„Ländliche“) Gebiete 
mit schlechten 
Wettbewerbs-
bedingungen

Preiskontrolle (retail-min) & KR

Übergangszeit von einem Jahr für 
den Abbau aller ex ante 

Verpflichtungen im Markt C

 

 



 Die Abgrenzung subnationaler Märkte als regulatorischer Ansatz 19 

6 Probleme einer subnationalen Marktabgrenzung 

Partielle Deregulierung werfen eine Reihe von Fragen auf, die Regulierer berücksichti-
gen sollten, wenn sie die Abgrenzung subnationaler Märkte erwägen. Dazu zählen die 
folgenden Probleme, die am Beispiel des Bitstromzugangs näher beleuchtet werden: 

• Vertikale Konsistenzprobleme auf Vorleistungsmärkten; 

• Auflösung der Tarifeinheit im Raum für Endkunden; 

• Wettbewerbsprobleme auf Geschäftskundenmärkten für Konvektivität für Unter-
nehmen mit multiplen Standorten; 

• Auswirkungen auf Vorleistungs- und Endkundenmärkte im Zuge der Migration 
zu Next Generation Networks. 

Es zeigt sich, dass eine partielle Deregulierung auf der Basis subnationaler Märkte nicht 
losgelöst von einer Gesamtwürdigung der Auswirkungen auf alle korrespondierenden 
Vorleistungs- und Endkundenmärkte vorgenommen werden sollte, die über die übli-
cherweise für regulatorische Marktüberprüfungen zugrunde gelegte Frist von 2 Jahren 
hinausreichen sollte. 

6.1 Vertikale Konsistenzprobleme auf Vorleistungsmärkten 

Zu Konsistenzproblemen in der vertikalen Struktur der Vorleistungspreise kann es 
kommen, wenn die Deregulierung von „städtischem“ Bitstromzugang zu einem deave-
raging des vorher einheitlichen Bitstromzugangs-Preises führt. Da Regulierer für die 
entbündelte Teilnehmeranschlussleitung einen nationalen Preis festlegen, der den 
durchschnittlichen Kosten in „städtischen“ und „ländlichen“ Gebieten entspricht, verrin-
gert sich für „städtische“ Gebiete der Abstand zwischen dem unregulierten Bitstromzu-
gangs-Preis des Incumbents und dem regulierten Preis der Teilnehmeranschlusslei-
tung. Dadurch kann es zu einer Preis-Kosten-Schere kommen, bei der Wettbewerber 
des Incumbents, die auf der Basis der Teilnehmeranschlussleitung Bitstromzugang an-
bieten, keine marktübliche Rendite mehr erzielen können und aus dem Markt ausschei-
den müssten. 

Die Preis-Kosten-Schere zwischen den Preisen für Bitstromzugang und Teilnehmeran-
schlussleitung wird in Abbildung 6 illustriert. Es wird angenommen, dass die partielle 
Deregulierung zu einer geographischen Differenzierung des Bitstromzugangs-Preises 
(PWBA) zwischen „städtischen“ und „ländlichen“ Gebieten führt, während weiterhin ein 
einheitlicher nationaler Preis für die entbündelte Teilnehmeranschlussleitung (PULL) be-
steht. Wenn in den „städtischen“ Gebieten die Marge zwischen den Preisen für Bit-
stromzugang und Teilnehmeranschlussleitung (PWBA - PULL) unter die zusätzlichen Kos-
ten eines alternativen Bitstromzugangs-Anbieters (CWBA - CULL) fällt, der die entbündelte 
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Teilnehmeranschlussleitung nutzt, kommt es zu einer Preis-Kosten-Schere. Der Bit-
stromzugangs-Anbieter müsste aus dem Markt ausscheiden, wenn keine Korrektur der 
Preis-Kosten-Schere erfolgt. 

Abbildung 6: Preis-Kosten-Schere als Folge einer partiellen Deregulierung des 
„städtischen“ Bitstromzugangs-Marktes 
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Der Regulierungsbehörde wären allerdings die Hände gebunden, da der „städtische“ 
Bitstromzugangs-Markt – jedenfalls aus ex ante Sicht – als wettbewerblich gilt und al-
lenfalls noch im Wege einer ex post Anwendung von Wettbewerbsrecht (bzw. in Län-
dern in denen dies vorgesehen ist, durch eine ex post Intervention der Regulierungsbe-
hörde) korrigierende Eingriffe stattfinden könnten. In diesem Fall stellt sich allerdings 
die Frage, ob nicht die regulatorische Festsetzung eines nationalen Preises für die ent-
bündelte Teilnehmeranschlussleitung die eigentliche Ursache des Problems ist. Ein 
deaveraging des Preises (wie in Abbildung 6 illustriert) wäre eine Lösung, um die Preis-
Kosten-Schere zu beseitigen.  

Subnationale Marktabgrenzung und partielle Deregulierung des Bitstromzugangs sind 
also in einem weiteren regulatorischen Zusammenhang zu sehen. Wenn vertikale Kon-
sistenzprobleme drohen, könnte eine Regionalisierung der Regulierung auf allen Vor-
leistungsstufen notwendig werden. Dies würde auch eine Regionalisierung der Kosten-
rechnung für die entbündelte Teilnehmeranschlussleitung erforderlich machen. Es han-
delt sich mithin um einen Paradigmenwechsel; ob eine solche Veränderung möglich 
und sinnvoll ist, bedarf eines breiteren Untersuchungsansatzes als er im Rahmen einer 
Analyse des Marktes 5 in der Regel verwendet wird.  

Wie wahrscheinlich ist eine Preis-Kosten-Schere als Folge einer partiellen Deregulie-
rung? Ob es dazu kommt, hängt entscheidend davon ob, ob es neben dem Incumbent 
weitere Bitstromzugangs-Anbieter gibt und wie intensiv der Wettbewerb in „städtischen“ 
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Gebieten ist. Wenn es neben dem Incumbent keine weiteren Bitstromzugangs-Anbieter 
gibt bzw. der Wettbewerb zwischen Incumbent und anderen Bitstromzugangs-Anbietern 
nur schwach ausgeprägt ist, ist eine geographische Differenzierung des Bitstromzu-
gangs-Preises nicht oder nur in geringem Umfang zu erwarten. In diesem Fall kommt 
es auch nicht zu der befürchteten Preis-Kosten-Schere. Daraus ergibt sich, dass eine 
Preis-Kosten-Schere im portugiesischen Bitstromzugangs-Markt, wo Portugal Telecom 
Alleinanbieter von Bitstromzugang ist, wenig wahrscheinlich ist. Umgekehrt ist sie im 
britischen Bitstromzugangs-Markt, wo es neben BT sechs weitere Bitstromzugangs-
Anbieter gibt, zumindest nicht ausgeschlossen. Dies mag auch die Selbstverpflichtung 
(undertaking) von BT erklären, den Bitstromzugangs-Preis „nicht übermäßig“ geogra-
phisch zu differenzieren.  

6.2 Auswirkungen auf Endkundenmärkte – Tarifeinheit im Raum 

In manchen Ländern wird ein nationaler Preis (Tarifeinheit im Raum) als „Wert an sich“ 
betrachtet. Die politischen Erwartungen richten sich dabei insbesondere an den Incum-
bent. Rechtliche Auflagen, einen einheitlichen Preis für breitbandige Internetzugänge zu 
setzen, gibt es allerdings eher selten. Falls es in der Folge einer partiellen Deregulie-
rung zu einem deaveraging des Bitstromzugangs-Preises kommt, könnte dieser auch 
das Ende der Tarifeinheit im Raum auf der Endkundenebene bewirken (so sie denn 
noch besteht) bzw. bestehende Preisdifferenzen zwischen „städtischen“ und „ländli-
chen“ Gebieten vergrößern. Die Tarifeinheit im Raum als politische Zielsetzung hat 
heutzutage allerdings nicht mehr ihre frühere politische Bedeutung und sollte für sich 
genommen auch kein Hinderungsgrund für eine subnationale Marktabgrenzung mit 
partieller Bitstromzugangs-Deregulierung sein.  

Anzufügen ist auch hier, dass eine partielle Deregulierung nur dann eine (zunehmende) 
geographische Differenzierung der Endkundenpreise nach sich ziehen wird, wenn der 
Incumbent mit anderen Bitstromzugangs-Anbietern auf der Vorleistungsebene in direk-
tem Wettbewerb steht. Ist dies nicht der Fall, ist eine geographische Differenzierung der 
Bitstromzugangs-Preise – und damit der Endkundenpreise – weniger wahrscheinlich.  

6.3 Wettbewerbsprobleme auf Endkundenmärkten 

Negative Auswirkungen auf Endkundenmärkte sollten a priori ausgeschlossen sein, da 
eine partielle Deregulierung nur dann vorgenommen werden sollte, wenn die Vorleis-
tungserbringung selbst durch effektiven Wettbewerb gekennzeichnet ist oder der Vor-
leistungsbezug für einen effektiven Wettbewerb auf Endkundenebene nicht (mehr) von 
Relevanz ist. So ist anzunehmen, dass eine partielle Deregulierung von Bitstromzugang 
keine negativen Auswirkungen auf den Massenmarkt für breitbandige Internetzugänge 
haben wird, solange der Incumbent auf der Endkundenebene in effektivem Wettbewerb 
mit Entbündlern und Kabelnetzbetreibern steht.  
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Bestimmte Geschäftskundenmärkte, die sich weniger im Fokus der Regulierungsbehör-
den befinden, sind allerdings stark von Bitstromzugang abhängig, da letzterer – wegen 
der geringen Anschlussdichte der Kunden – sich nicht durch die entbündelte Teilneh-
meranschlussleitung ersetzen lassen. Hierzu zählt der Markt für Konnektivität für Ge-
schäftskunden mit multiplen Standorten (z.B. Banken und Versicherungen).22 Die 
Nachfrage nach solchen Leistungen ist national oder paneuropäisch, da die Standorte, 
die mit Konnektivität zu versorgen sind, landes- oder europaweit verteilt sind. 

Eine Verschlechterung der Wettbewerbsbedingungen auf diesem Markt wäre zu erwar-
ten, wenn es als Folge einer partiellen Deregulierung zu einer Erhöhung des Bitstrom-
zugangs-Preises bzw. zu Qualitätsverschlechterungen kommen würde. Es könnte zu 
einer Preis-Kosten-Schere auf dem nachlagerten Endkundenmarkt kommen, bei der die 
Marge zwischen Endkunden- und Bitstromzugangs-Preis des Incumbents nicht mehr 
ausreicht, um einem Wettbewerber, der Breitbandzugänge auf der Basis von Bitstrom-
zugang anbietet, eine marktübliche Verzinsung zu ermöglichen. 

Es gibt durchaus Länder, in denen die traditionellen Privat- und Geschäftskundenmärk-
te in „städtischen“ Regionen durch effektiven Wettbewerb gekennzeichnet sein mögen, 
weil der Incumbent mit Entbündlern und Kabelnetzbetreibern konkurriert (siehe Großbri-
tannien und Portugal). Bitstromzugang mag für diese Märkte angesichts der parallelen 
Netzinfrastrukturen gegenwärtig nicht für erforderlich gehalten werden. Regulierungs-
behörden sollten allerdings nicht den Markt für Bereitstellung von Konnektivität für Un-
ternehmen mit multiplen Standorten übersehen, auf denen Wettbewerb stark von Bit-
stromzugang abhängig ist. 

6.4 Langfristige Auswirkungen auf Vorleistungs- und Endkundenmärkte – 
NGA-Problematik 

Ein besonderes Problem für die Prognose künftiger Wettbewerbsbindungen stellt die 
Migration der Incumbents zu Next Generation Networks dar. Diese führt zu einer Kon-
zentration des Verkehrs im Kernnetz bei einer Verringerung der Zahl der Knoten und 
Abbau der HVt-Standorte. Damit entfällt auch der Zugang zur entbündelten Teilneh-
meranschlussleitung am HVt, das darauf aufbauende Geschäftsmodell verliert seine 
Tragfähigkeit, und dem bisher erreichten Wettbewerb wird die Grundlage entzogen. Wo 
diese Entwicklungen noch nicht innerhalb der nächsten 2 Jahre stattfinden werden, 
liegen sie außerhalb des für die Marktanalyse üblichen Zeithorizonts.  

Die zu erwartende Entwicklung stellt allerdings mittel- und längerfristig den bisher er-
reichten Wettbewerb in Frage, da für viele Entbündler der Glasfaserausbau des eige-
nen Netzes (FTTC oder FFTH) kein tragfähiges Geschäftsmodell darstellt. Nur wenn 
diese Wettbewerber künftig auf Bitstromangebote zurückgreifen können, werden sie 

                                                 

 22  Siehe dazu ERG, Report on the regulation of access products necessary to deliver business connec-
tivity services, ERG (09) 51, December 2009. 
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weiter im Markt verbleiben können. Eine partielle Deregulierung des Bitstromzugangs 
zum jetzigen Zeitpunkt würde zu regulatorischer Unsicherheit führen, die Planungssi-
cherheit für Investitionen dieser Unternehmen verschlechtern und längerfristig den 
Wettbewerb verringern. Es ist sinnvoll, solche Wirkungen in die Marktanalyse einzube-
ziehen, auch wenn sie noch jenseits des üblichen Untersuchungshorizontes für die 
Marktanalyse liegen sollten. Es erscheint jedenfalls nicht sinnvoll, den Bitstromzugangs-
Markt partiell zu deregulieren, wenn absehbar ist, dass jenseits des üblichen Zeithori-
zonts die Wettbewerbsbedingungen - als Folge der Migration zu NGA - sich wieder ver-
schlechtern werden. Länder, in denen subnationale Marktabgrenzungen für Bitstromzu-
gang wegen des Wettbewerbs durch Entbündler vorgenommen wurden, werden jeden-
falls diese sowie die darauf aufbauende partielle Deregulierung im Rahmen der nächs-
ten Marktanalyse zu überprüfen haben.23 

                                                 

 23  Diese Auffassung vertritt auch die Kommission in ihrem Entwurf zu einer NGA-Empfehlung. Vgl. 
European Commission, Draft Recommendation on regulated access to Next Generation Access Net-
works (NGA), [Draft 12 June 2009 for 2nd public consultation], Rec. 49. 
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7 Alternativen zu einer subnationalen Marktabgrenzung 

7.1 Kriterien 

Die regionale Differenzierung der Regulierungsmaßnahmen bei Beibehaltung einer na-
tionalen Marktabgrenzung könnte eine Alternative zur subnationalen Marktabgrenzung 
mit partieller Deregulierung sein. Auch die Kommission hat sich in verschiedenen Stel-
lungnahmen in Artikel 7 Notifizierungsverfahren dazu zustimmend geäußert: 

« … the Commission notes that the regulatory framework does not preclude the 
imposition of different remedies in the same relevant market. Based on the general 
principle that remedies should be tailored and proportionate to the identified com-
petition problem, it can be appropriate for NRAs to impose remedies which take ac-
count of locally/regionally differentiated competitive conditions while retaining a na-
tional geographic market definition. »24 

Die Kommission unterscheidet zwei Eingriffsschwellen: Die erste Schwelle ist erreicht, 
wenn die geographische Unterschiedlichkeit der Wettbewerbsbedingungen zwar noch 
keine subnationalen Märkte, aber schon geographisch unterschiedliche Regulierungs-
verpflichtungen rechtfertigt. Die zweite Schwelle wird durch zusätzliche geographische 
Unterschiede in den Wettbewerbsbedingungen erreicht, die die Abgrenzung subnatio-
naler Märkte mit partieller Deregulierung erfordern. Der Kommission ist zuzustimmen, 
dass die Anforderungen an die Unterschiedlichkeit der Wettbewerbsbedingen im zwei-
ten Fall höher als im ersten Fall sind und beide Optionen keine Substitute für den Regu-
lierer darstellen. Es fehlt allerdings an einer klaren Operationalisierung insbesondere 
des ersten Schwellenwertes. 

Eine nationale Marktabgrenzung mit geographischer Differenzierung der Regulierungs-
verpflichtungen ist darüber hinaus - auch von der Kommission - als eine Art Rückfallpo-
sition angesehen worden, wenn eine hohe Prognoseunsicherheit besteht, etwa weil die 
Grenze zwischen Gebieten mit unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen instabil ist; 
es lassen sich dann subnationalen Märkte nicht klar abgrenzen. Zwar leidet darunter 
auch die geographische Differenzierbarkeit der Regulierungsmaßnahmen, immerhin 
behält aber der Regulierer die Gesamtaufsicht über den nationalen Markt. Einen ande-
ren Grund für eine nationale Marktabgrenzung mit differenzierten Regulierungsmaß-
nahmen sieht die Kommission dann, wenn die partielle Deregulierung mittel- und län-
gerfristig signifikant schädliche Folgen für Verbraucher und Wettbewerbsprozess ha-
ben, wie dies in Folge des Übergangs zu Next Generation Networks der Fall sein mag. 

                                                 

 24  European Commission, Comments pursuant to Article 7(3) of Directive 2002/21/EC: Wholesale 
broadband access in Austria (AT/2008/0757). 
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7.2 Präzedenzfälle 

In der EU gibt es zwei Präzedenzfälle, in denen Regulierungsbehörden sich für regional 
differenzierte Regulierungsmaßnahmen bei einer nationalen Marktabgrenzung für Bit-
stromzugang entschieden haben: Österreich und Spanien.25 Beide Ansätze hatten kei-
nen Bestand. Während die Entscheidung der Telekom-Control-Kommission vom Ver-
waltungsgerichtshof aufgehoben wurde, ist der spanische Notifizierungsentwurf nach 
„ernsthaften Zweifeln“ der EU-Kommission zurückgezogen worden. Beide Fälle sollen 
im folgenden kurz geschildert werden. 

7.2.1 Österreich 

Die erste regionale Differenzierung von Regulierungsmaßnahmen im Bitstromzugangs-
Markt wurde im Jahr 2008 von der RTR notifiziert.26 Als Kriterium zur Identifizierung 
geographischer Unterschiede in den Wettbewerbsbedingungen verwandte die RTR, wie 
zuvor Ofcom, die Anzahl der relevanten Betreiber in einem HVt-Einzugsbereich. Als 
relevante Betreiber wurden die folgenden Unternehmen angesehen: 

• Telekom Austria, der weitaus wichtigste Bitstromzugangs-Anbieter; 

• Tele2, das auf der Basis der entbündelten Teilnehmeranschlussleitung eben-
falls, wenn auch in geringem Umfang, Bitstromzugang anbot;  

• sieben Kabelnetzbetreiber (LIWEST, Salzburg AG, Kabelsignal, Telesystem Ti-
rol, B.net, Cablecom und UPC 27), die selbst keinen Bitstromzugang anboten 
und ausschließlich auf Grund der von der Endkundenebene ausgehenden indi-
rekten Wirkungen in den Bitstromzugangs-Markt einbezogen wurden. 

                                                 

 25  Darüber hinaus gibt es einen frühen Fall, allerdings basierend auf wesentlich geringerer Detailanaly-
se. In 2005 hat die italienische Regulierungsbehörde AGCOM zwischen HVt-Einzugsbereichen unter-
schieden, in denen Telecom Italia den Zugang zur entbündelten Teilnehmeranschlussleitung anbot, 
and jenen, in denen noch keine Entbündelung existierte. AGCOM sah beide Gebiete als Teil eines na-
tionalen Marktes an, da ein common pricing constraint (nationale Preise) existierte. AGCOM erlegte 
Telecom Italia die Verpflichtung auf, Bitstromzugang am DSLAM anzubieten, solange die Entbünde-
lung am HVt noch nicht verwirklicht war. Vgl. European Commission, Comments pursuant to Article 
7(3) of Directive 2002/21/EC: Wholesale broadband access in Italy (Case IT/2005/0253) und Details 
of remedies related to case IT/2005/0253 (Case IT/2007/0609). 

 26  Vgl. Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, Abgrenzung des Marktes für breitbandigen Zugang 
auf der Vorleistungsebene, 2007 und Telekom-Control-Commission, Entwurf einer Vollziehungshand-
lung gemäß § 128 Abs. 1 TKG 2003. Siehe auch European Commission, Comments pursuant to Arti-
cle 7(3) of Directive 2002/21/EC: Wholesale broadband access in Austria (AT/2008/0757). Die in die-
sem Abschnitt enthaltenen Daten sind der Stellungnahme der Kommission entnommen. 

27   UPC bot darüber hinaus auch auf Basis der entbündelten Teilnehmeranschlussleitung breitbandige 
Internetzugänge an. 
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RTR definierte zwei geographische Gebiete: 

• Gebiet 1 umfasste 131 HVt-Einzugsbereiche mit jeweils mehr als 2.500 An-
schlüssen, in denen mehr als drei relevante Betreiber (einschließlich Telekom 
Austria) tätig waren und der Marktanteil der Telekom Austria unter 50% lag; 

• Gebiet 2 umfasste aller anderen 1349 HVt-Einzugsbereiche. 

Die Vermarktungsanteile stellten sich Ende März 2007 in den zwei geographischen 
Gebieten wie folgt dar: 

• Im Gebiet 1 lag der Vermarktungsanteil der Telekom Austria bei 28%, während 
alle anderen Betreiber zusammengenommen auf 72% kamen. 

• Im Gebiet 2 stieg der Vermarktungsanteil der Telekom Austria auf 75%, wäh-
rend alle anderen Betreiber insgesamt nur 25% erzielen. 

Trotz deutlicher Unterschiede in den Vermarktungsanteilen hielt die RTR die Unter-
schiede in den Wettbewerbsbedingungen nicht für signifikant genug, um subnationale 
Märkte abzugrenzen. Als Rechtfertigung einer nationalen Marktabgrenzung stellte die 
RTR insbesondere auf die Existenz eines common pricing constraint ab, auf Grund 
dessen sich der höhere Wettbewerbsdruck in den „städtischen“ Gebieten auch in den 
„ländlichen“ Gebieten auswirkte. Im nationalen Markt verfügte Telekom Austria über 
einen Marktanteil von 47%, während der folgende Wettbewerber UPC einen Marktanteil 
von 30% hatte und alle anderen unter 5% lagen. 

Die RTR stellte fest, dass Telekom Austria im nationalen Bitstromzugangs-Markt über 
SMP verfügte und erlegte dem Unternehmen regional unterschiedliche Regulierungs-
verpflichtungen auf, um den unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen Rechnung zu 
tragen (Abbildung 7). Während die getrennte Rechnungslegung für den Gesamtmarkt 
auferlegt wurde, beschränkte die RTR alle anderen Verpflichtungen auf die „ländlichen“ 
Gebiete. Dazu zählten Zugang (einschl. stand-alone DSL), die Veröffentlichung eines 
Standardangebots, Nicht-Diskriminierung sowie Preiskontrolle und Kostenrechnung. 
Für die Preiskontrolle des ländlichen Bitstromzugangs sah die RTR einen Retail-Minus-
Ansatz vor. 
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Abbildung 7: Regionalisierte Regulierungsauflagen in einem nationalem Vorleis-
tungsmarkt für Bitstromzugang - Österreich (2008) 

 
 

Getrennte Rechnungslegung

Zugang (einschl. „naked“ DSL)

Transparenz/Standardangebot

Preiskontolle & Kostenrechnung

SMP

Nationaler Markt
(„common pricing constraint“)

Marktanalyse:

Marktabgrenzung:

Regulierung: Nicht-Diskriminierung

(„Städtische“) Gebiete 
mit besseren 
Wettbewerbs-
bedingungen

(„Ländliche“) Gebiete 
mit schlechteren 

Wettbewerbs-
bedingungen

Wettbewerbs-
bedingungen:

- Vom Verwaltungsgerichtshof
aufgehoben -  

 

Die Entscheidung der RTR wurde vom Verwaltungsgerichtshof Ende 2008 aufgeho-
ben.28 Dieser hielt zwar in Übereinstimmung mit der EU-Kommission die geographische 
Differenzierung von Regulierungsmaßnahmen in einem nationalen Markt grundsätzlich 
für möglich, bezweifelte aber die Rechtmäßigkeit der vorliegenden Entscheidung wegen 
des nahezu vollständigen Fehlens von Regulierungsmaßnahmen für den „städtischen“ 
Bitstromzugang. Die Problematik der aufgehobenen Entscheidung lag sicherlich in der 
für eine nationale SMP-Feststellung nur geringen Regulierungsintensität beim „städti-
schen“ Bitstromzugang. 

Die kürzlich, auf Grund einer neuen Marktanalyse, ergangene Entscheidung der RTR 
sieht keine regionale Differenzierung von Regulierungsmaßnahmen mehr vor. Stattdes-
sen unterschied die RTR nunmehr zwischen zwei getrennten Bitstromzugangs-Märkten 
für Privatkunden- und Geschäftskundenanschlüssen. Die erstmals festgestellte Substi-
tuierbarkeit zwischen festen und mobilen Breitbandanschlüssen im Privatkundenmarkt 
erlaubte es der RTR letztlich, diesen zu deregulieren.29 

                                                 

28   Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs vom 17.12.2008. 
29   EU-Kommission, Eröffnung einer Phase II-Prüfung gemäß Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie 

2002/21/EG sowie Rücknahme ernsthafter Zweifel und Bemerkungen gemäß Artikel 7 Absatz 3 der 
Richtlinie 2002/21/EG: Breitbandzugang auf Vorleistungsebene in Österreich Fall (AT/2009/0970). 
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7.2.2 Spanien 

Die spanische Regulierungsbehörde CMT notifzierte im Jahr 2008 zunächst ebenfalls 
einen nationalen Markt mit geographisch differenzierten Regulierungsmaßnahmen.30 
Bei der Ermittlung der Anbieterzahl in den HVt-Einzugsbereichen wurden die folgenden 
Unternehmen berücksichtigt: 

• Telefonica, als einziger Anbieter von Bitstromzugang; 

• drei Entbündler (Orange, Tele2/Comunitel, Jazztel), die keinen Bitstromzugang 
anboten, aber wegen der indirekten Wirkungen auf den Bitstromzugangs-Markt 
einbezogen wurden; 

• Kabelnetzbetreiber mit einer Reichweite von mehr als 60% der Haushalte in ei-
nem HVt-Einzugsbereich, die ebenfalls nur wegen der indirekten Wirkungen be-
rücksichtigt wurden. 

Die CMT definierte zwei Arten von Gebieten: 

• Gebiet 1 umfasste alle HVt-Einzugsbereiche, in denen jeweils mehr als 10.000 
Haushalte angeschlossen und gleichzeitig mehr als vier relevante Betreiber 
(einschl. Telefonica) vorhanden waren, wobei zwei Unterfälle unterschieden 
wurden:  

- HVt-Einzugsbereiche, in denen es neben Telefonica mindestens zwei 
Entbündler gab sowie einen Kabelnetzbetreiber mit einer Reichweite von 
mindestens 60% der Haushalte des HVt-Einzugsbereiches; 

- HVt-Einzugsbereiche, in denen es neben Telefonica mindestens drei 
Entbündler gab, und der Marktanteil von Telefonica unter 50% lag; 

• Gebiet 2 umfasste alle anderen HVt-Einzugsbereiche. 

Da nach Auffassung der CMT, ähnlich wie in Österreich, ein common pricing constraint 
bestand, definierte sie keine subnationalen Märkte, sondern sah die beiden Gebiete als 
Teil desselben nationalen Marktes an. Landesweit verfügte Telefonica über einen 
Marktanteil von mehr als 60%. 

Nach den Feststellungen der CMT verfügte Telefonica im nationalen Bitstromzugangs-
Markt bis 30 Mbit/s über SMP. Die Behörde erlegte geographisch differenzierte Regulie-
rungsverpflichtungen auf, die sie mit geographischen Unterschieden in den Wettbe-
werbsbedingungen rechtfertigte (Abbildung 8). Während für den „ländlichen“ Bitstrom-

                                                 

 30  Vgl. European Commission, Opening of Phase II investigation pursuant to Article 7(4) of Directive 
2002/21/EC: Wholesale Broadband access in Spain (Case ES/2008/0805). Die hier zitierten Daten 
stammen aus den „ernsthaften Zweifeln“ der Kommission. 
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zugang der gesamte Maßnahmenkatalog auferlegt wurde, begrenzte die CMT die Maß-
nahmen für „städtischen“ Bitstromzugang auf Zugang, Transparenz (mit Notifizierung 
neuer Endkundenprodukte und Veröffentlichung eines Standardangebots), getrennte 
Rechnungslegung und „vernünftige“ Preise. 

Abbildung 8: Regionalisierte Regulierungsauflagen in einem nationalem Vorleis-
tungsmarkt für Breitbandzugang – Spanien (ursprüngliche Notizie-
rung, 2008) 
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Die EU-Kommission äußerte „ernsthafte Zweifel“ hinsichtlich dreier Aspekte: (1) der 
geographischen Marktabgrenzung, (2) des Ausschlusses von Bitstromzugang über 30 
Mbit/s vom relevanten Markt und (3) der Einbeziehung des Eigenbezugs von Entbünd-
lern und Kabelnetzbetreibern, die selbst keinen Bitstromzugang anboten, in den rele-
vanten Markt. Die CMT veränderte daraufhin ihre Entscheidung und notifizierte diese 
neu.31 Die neuen Regulierungsmaßnahmen gelten nunmehr in einheitlicher Form für 
den gesamten nationalen Markt und umfassen den Bitstromzugang bis 30 Mbit/s, die 
Veröffentlichung eines Standardangebots, Nicht-Diskriminierung, getrennte Rechnungs-
legung sowie Preiskontrolle und Kostenrechnung (Abbildung 9). Von Bedeutung in un-
serem Zusammenhang ist, dass die CMT die Auffassung der Kommission übernahm, 
dass der Eigenbezug von Entbündlern und Kabelnetzbetreibern, die selbst keinen Bit-

                                                 

 31  Vgl. European Commission, Withdrawal of serious doubts and comments pursuant to Article 7(3) of 
Directive 2002/21/EC: Wholesale Broadband access ("WBA") in Spain (ES/2008/805). 
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stromzugang anboten, nicht in den relevanten Markt einbezogen werden sollte, wo-
durch die Unterschiedlichkeit der Wettbewerbsbedingungen zwischen „städtischen“ und 
„ländlichen“ Gebieten weitgehend verschwand. 

Abbildung 9: Nationale Regulierungsauflagen in einem nationalem Vorleis-
tungsmarkt für Breitbandzugang - Spanien (revidierte Notizierung, 
2008) 
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7.2.3 Deutschland 

Auch die Bundesnetzagentur hat die Unterschiedlichkeit der Wettbewerbsbedingungen 
bei Bitstromzugang untersucht, wobei sie im Unterschied zu anderen Regulierungsbe-
hörden zwischen Layer-2 und Layer-3-Bistromzugang unterschied und dafür zwei sach-
lich relevante Märkte abgrenzte.32 Wegen der überwiegend nationalen Nachfrage nach 
Layer-2-Bitstrom stellte sich die Frage einer subnationalen Marktabgrenzung für Layer-
2-Bistrom nicht. Bei der Nachfrage handelt es sich um national bzw. international anbie-
tende ISPs und TK-Diensteanbieter, die vor allem Geschäftskunden mit mehreren 
Standorten mit TK-Leistungen versorgen. Die Deutsche Telekom ist der einzige bun-
desweite Anbieter und es gab lediglich einen weiteren Anbieter, der Layer-2-
Bistromzugang überhaupt anbot. 

                                                 

 32  Bundesnetzagentur, Marktdefinition und Marktanalyse und des Marktes Nr. 5 der neuen Märkte-
Empfehlung der EU-Kommission – Entwurf, 2009. 
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Relevant war die Frage einer subnationalen Marktabgrenzung dagegen für Layer-3-
Bitstromzugang. Bei der Ermittlung der Anbieterzahl in den HVt-Einzugsbereichen be-
rücksichtigte die Bundesnetzagentur die folgenden Unternehmen: 

• Deutsche Telekom, der wichtigste und einzig flächendeckende Anbieter von Bit-
stromzugang; 

• drei Entbündler (Arcor, QSC, Telefonica), die überregional Bitstromzugang an-
boten. 

Die Bundesnetzagentur definierte zwei Gebiete: 

• Gebiet 1 umfasste 771 HVt-Einzugsbereiche, in denen mehr als 4.000 Haushal-
te angeschlossen waren, gleichzeitig mehr als vier relevante Betreiber (einschl. 
Deutsche Telekom) vorhanden waren und die Deutsche Telekom einen DSL-
Anteil von weniger als 50% hatte. 

• Gebiet 2 umfasste alle anderen HVt-Einzugsbereiche. 

Die Bundesnetzagentur sah allerdings zu Recht wegen der hohen Prognoseunsicher-
heit die definierten Gebiete als zeitlich instabil und nicht als geeignete Grundlage für 
eine subnationale Marktabgrenzung an. Die Behörde stellte dabei insbesondere die 
folgenden Faktoren heraus33: 

• Das Bitstromzugangs-Angebot der Deutschen Telekom war zur Zeit der Daten-
erhebung noch nicht etabliert und es bestand Ungewissheit darüber, inwieweit 
es in den „städtischen“ und „ländlichen“ Gebieten unterschiedlich nachgefragt 
und die Wettbewerbsbedingungen unterschiedlich beeinflussen würde. 

• Wegen des Rückbaus von HVts ab 2010/2014 und dem Verschwinden des Zu-
gangs zur entbündelten Teilnehmeranschlussleitung sei anzunehmen, dass die 
Wettbewerbsbedingungen in den betroffenen HVt-Einzugsbereichen sich deut-
lich verändern würden, wodurch auch das gewählte Abgrenzungskriterium hin-
fällig werden würde. Auch wenn die Veränderungen jenseits des Zeithorizonts 
der Marktanalyse lagen, hätte dies schon heute Auswirkungen auf das Verhal-
ten der betroffenen Entbündler.  

• Mit dem Wegfall des Zugangs zur entbündelten Teilnehmeranschlussleitung ent-
falle auch das darauf aufbauende Geschäftsmodell alternativer Anbieter von Bit-
stromzugang und DSL-Anschlüssen, wobei die genauen Auswirkungen heute 
nur schwer prognostizierbar seien. 

                                                 

 33  Siehe Bundesnetzagentur, Marktdefinition und Marktanalyse und des Marktes Nr. 5, 2009, S. 109-
111. 
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Für eine nationale Marktabgrenzung sprach nach den Feststellungen der Bundesnetz-
agentur auch, dass  

• die Vermarktungsanteile der Deutschen Telekom im Bitstromzugangs-Bereich 
sich nicht signifikant zwischen HVt-Bereichen unterschieden und 

• die Deutsche Telekom einen nationalen Preis für Bitstromzugang setzte. 

Die Deutsche Telekom verfügte nach den Feststellungen der Bundesnetzagentur über 
SMP in den nationalen Märkten für Layer-2 und Layer-3-Bitstromzugang. Die auferleg-
ten Verpflichtungen umfassen Zugang, Veröffentlichung eines Standardangebots, 
Nicht-Diskriminierung, getrennte Rechnungslegung und eine ex post Preiskontrolle mit 
Anzeigepflicht der Preis34 (Abbildung 10). 

Abbildung 10: Nationale Regulierungsauflagen in einem nationalem Vorleis-
tungsmarkt für Breitbandzugang in Deutschland – Noch nicht notifi-
ziert (2009) 

 
 

Getrennte Rechnungslegung

Transparenz, Standardangebot

Ex post Preiskontrolle mit Anzeigepflicht

Nicht-Diskriminierung

SMP

Nationaler 
Markt

Zugang

Marktanalyse:

Marktabgrenzung:

Regulierung:

Wettbewerbs-
bedingungen: („Städtische“) Gebiete („Ländliche“) Gebiete

- 2 Märkte für Layer-2 und Layer-3-Bitstromzugang -  

 

                                                 

 34  Bundesnetzagentur, Beschluss in dem Verwaltungsverfahren wegen der Beibehaltung, der Änderung 
und der Auferlegung von Verpflichtungen auf den Märkten für „Breitbandzugang für Großkunden“ 
(Markt Nr. 5 der Empfehlung 2007/879/EG). 
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8 Schlussfolgerungen 

Die partielle Deregulierung auf der Basis einer subnationalen Marktabgrenzung kann 
regulatorisch geboten und volkswirtschaftlich vorteilhaft sein. Eine partielle Deregulie-
rung sollte allerdings nur nach einer umfassenden Analyse erfolgen, die über den für 
regulatorische Marktanalysen üblichen Zeitraum von zwei Jahren hinausgeht und Aus-
wirkungen auf vor- und nachgelagerte Vorleistungs- und Endkundenmärkte berücksich-
tigt. Eine partielle Deregulierung sollte nur durchgeführt werden, wenn die Nachhaltig-
keit der Wettbewerbsverbesserung gesichert ist und ggf. erforderliche komplementäre 
regulatorische Maßnahmen auf korrespondierenden Vorleistungs- und Endkunden-
märkten praktikabel und längerfristig sinnvoll sind.  

Für eine partielle Deregulierung des Bitstromzugangs in „städtischen“ Gebieten scheint 
es eine Reihe von Gründen zu geben. Die Wettbewerbsbedingungen haben sich inso-
weit verbessert, als neben dem Incumbent häufig eine Reihe weiterer Netzbetreiber 
(Entbündler, Kabelnetzbetreiber) breitbandige Internetzugänge auf der Endkundenebe-
ne und in einigen Ländern auch Bitstromzugang auf der Vorleistungsebene (Entbünd-
ler) anbieten. Auch ist der Marktanteil des Incumbents bei den Breitbandanschlüssen 
deutlich gesunken. In einigen Ländern praktizieren Incumbents darüber hinaus eine 
(bisher vorsichtige) Differenzierung der Endkundenpreise zwischen „städtischen“ und 
„ländlichen“ Regionen. Seltener werden die Preise auf der Vorleistungsebene differen-
ziert, was auch mit der bestehenden Regulierung zusammenhängt. Bei einer aus-
schließlichen Betrachtung des Wettbewerbs auf Bitstromzugangs- und Endkunden-
märkten mit dem für Marktanalysen üblichen Zeithorizont von zwei Jahren erscheint die 
Abgrenzung von subnationalen Bitstromzugangs-Märkten und eine partielle Deregulie-
rung zwar erwägenswert. 

Dem stehen jedoch die folgenden Bedenken gegenüber, die bei einer erweiterten Ana-
lyse hervortreten. Erstens, macht die partielle Deregulierung des Bitstromzugangs mög-
licherweise einen regulatorischen Paradigmenwechsel erforderlich, wenn nur durch 
eine weitgehende Regionalisierung der Regulierung entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette Preis-Kosten-Scheren vermieden werden können. Zu einer Preis-Kosten-
Schere würde es kommen, wenn der „städtische“ Bitstromzugangs-Markt durch intensi-
ven Wettbewerb mehrer Bitstromzugangs-Anbieter geprägt isat.  

Zweitens werden bei einer partiellen Deregulierung möglicherweise Spezialmärkte auf 
der Endkundenebene übersehen, auf denen der Wettbewerb sehr viel stärker von Bit-
stromzugangs-Produkten abhängt als der Massenmarkt für Breitbandzugänge. Zu nen-
nen ist hier insbesondere der Markt für Konnektivität für national oder international täti-
ge Geschäftskunden mit multiplen Standorten (business connectivity services). Zu 
Problemen kann es kommen, wenn partielle Deregulierung zu einer Preiserhöhung oder 
Qualitätseinschränkung des Bittromzugangs für Anbieter auf diesen Märkten führen 
würde. 
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Drittens ist hängt die Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen in „städtischen“ Ge-
bieten stark von der Präsenz von Anbietern ab, die die entbündelte Teilnehmeran-
schlussleitung des Incumbents benutzen. Deren Geschäftsmodell als Anbieter von 
Breitbandanschlüssen und Bitstromzugang wird durch die Migration zu Next Generation 
Networks in Frage gestellt, so dass die gegenwärtige Verbesserung der Wettbewerbs-
bedingungen nicht nachhaltig ist. Eine partielle Deregulierung müsste deshalb schon in 
der nächsten turnusmäßigen Marktanalyse wieder rückgängig gemacht werden. Die 
damit einher gehende regulatorische Unsicherheit könnte vermieden werden, in dem 
auf eine partielle Deregulierung verzichtet wird. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Abgrenzung subnationaler Märkte als regulatori-
scher Ansatz jedenfalls für den Bitstromzugangs-Markt gegenwärtig in den meisten 
Ländern kein Erfolg versprechender Weg darstellt. Es sollte deshalb eine nationale 
Marktabgrenzung beibehalten werden, welche ggf. (in begrenztem Umfang) Spielräume 
belässt, Regulierungsverpflichtungen geographisch zu differenzieren. 
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